
Satzung des Sportclubs Cosmos Wedel e.V.  

 
 
§1 
 
Name und Sitz: 
Der Verein Cosmos Wedel e.V. (CW) wurde am 24.Juni 1979 in Wedel gegründet. 
Er hat seinen Sitz in Wedel und ist im Vereinsregister eingetragen. 
 
§2 
Geschäftsjahr: 
Das Geschäftsjahr beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember. 
 
$3 
Zweck: 

1. Der Zweck wird ausschließlich und unmittelbar auf gemeinnütziger Basis 
verfolgt. 

2. Der CW will seinen Mitgliedern Gelegenheit zur Beteiligung an sportlichen 
Übungen und Wettkämpfen geben. 

3. Der CW ist parteipolitisch und weltanschaulich neutral. 
4. Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins 

keinen Anspruch an das Vereinsvermögen. 
5. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
6. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mittel des Vereins. 
Ausnahme: Die Jugendtrainer erhalten auf Antrag eine Aufwandsentschädigung. 

7. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 
§4 
Zugehörigkeit und Haftung: 
Der CW schließt sich einem Landessportbund an und ist haftpflichtversichert. 
 
§5 
Mitgliederschaft: 

1. Der CW ist ein Sportclub und vereinigt Angehörige und Freunde des CW als 
aktive und als fördernde Mitglieder. 

2. Fördernde Mitglieder zahlen mindesten 50 Prozent des Beitrages, nehmen aber 
nicht aktiv an Wettkämpfen teil und haben keinen Anspruch auf Beteiligung am 
Übungsbetrieb. 

3. Mitglieder, die länger als sechs Monate ortsabwesend sind, können auf Antrag 
ihre Mitgliedschaft ruhen lassen. 

4. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
 
 
$6 
Erwerb der Mitgliedschaft 
Für die Aufnahme in den Verein ist ein schriftlicher Antrag erforderlich, über den der 
geschäftsführende Vorstand beschließt. Eine Ablehnung bedarf einer schriftlichen 



Begründung. Bei Widerspruch des Antragsstellers muss der Aufnahmeantrag der 
nächsten Mitgliederversammlung zur endgültigen  Beschlussfassung vorgelegt werden. 
Jede natürliche Person kann Mitglied des Vereins werden. 
 
$7 
Erlöschen der Mitgliedschaft: 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, durch den Tod oder durch Ausschluss 
aus dem Verein. 

2. Wenn die formlose schriftliche Austrittserklärung nicht mindestens 6 Wochen 
vor Vierteljahresende beim geschäftsführenden Vorstand vorliegt, ist der Beitrag 
auch für das nächste Vierteljahr zu entrichten. 

3. Der Ausschluss aus dem Verein kann auf Antrag des geschäftsführenden 
Vorstandes oder von mindestens 1/5 der Mitglieder in schriftlicher Form bei 
wiederholtem Verstoß gegen die Satzung oder bei wiederholt die Interessen des 
Vereins, schädigendem Verhalten erfolgen. Der Ausschluss bedarf der 
Zustimmung einer 2/3-Mehrheit der, bei der Mitgliederversammlung 
anwesenden Mitglieder. Zwischen Antrag und Beschluss muss eine Frist von 2 
Wochen liegen. 

 
$8 
Mitgliedsbeitrag: 
Der Vierteljahresbetrag wird von der Mitgliedsversammlung auf Vorschlag des 
geschäftsführenden Vorstandes festgesetzt und ist jeweils bis zum 15. des zweiten 
Monats im Quartal einzuzahlen. Bei der nach den Fälligkeitsterminen einsetzenden 
schriftlichen Mahnung wird ein Zuschlag von 15 Prozent zuzüglich der entstandenen 
Kosten erhoben. 
 
§9 
Organe des Vereins: 
Die ehrenamtlichen Organe des CW sind: 

Die Mitgliederversammlung 
Der geschäftsführende Vorstand 

Der Vorstand 
Die Vereinsjugend: 

- Die Vereinsjugend arbeitet nach einer Jugendordnung  
- Die Jugendordnung darf der Vereinssatzung nicht widersprechen 

- Die Jugendordnung wird durch die Jugendversammlung beschlossen. 
 
 

$10 
Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliedsversammlung ist das höchste Vereinorgan und ist im Geschäftsjahr 
mindestens einmal durch den geschäftsführenden Vorstand mittels schriftlicher 
Benachrichtigung der Mitglieder spätestens 2 Wochen vor dem Tagungstermin 
einzuberufen. Ihre Beschlüsse sind für alle Mitglieder verbindlich. Sie sind zu 
protokollieren und von Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes zu 
unterschreiben. 

2. Wenn von mindestens 1/5 der Mitglieder oder vom geschäftsführenden Vorstand 
eine außerordentliche Mitgliederversammlung gewünscht wird, ist sie innerhalb 
von 4 Wochen schriftlich einzuberufen. 



3. Die Mitgliederversammlung  wählt den geschäftsführenden Vorstand mit 
einfacher Mehrheit für die Dauer von 2 Geschäftsjahren. Nach dem gleichen 
Modus werden 2 Kassenprüfer gewählt. Der bisherige Vorstand bleibt bis zu 
einer Neuwahl im Amt. 

 
 
 
§11 
Vorstand: 

1. Der Vorstand des CW besteht aus: 
Dem Vorsitzenden 
Dem Kassenwart 
Dem 1. Beisitzer 

Dem Jugendleiter 
2 weiteren Beisitzern 

 
2. Der Vorstand kann sich nach seinem Ermessen erweitern, wenn wichtige 
Beratungen und Aufgaben anliegen. 

 
 
§12 
Geschäftsführender Vorstand. 

1. Vertreter im Sinne des §26 des BGB ist der geschäftsführende Vorstand. Zu ihm 
gehören :  

Der Vorsitzende 
Der Kassenwart 
Der 1. Beisitzer 

 
2. Der geschäftsführende Vorstand beruft zwei weitere Beisitzer  in den Vorstand. 

Auf je einen der Besitzer werden die Ämter des Sportwartes, des Jugendwartes 
und des Schriftwartes  übertragen. Dieses bedarf der Zustimmung der Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder in der nächsten Mitgliederversammlung. 

 
§13 
Satzungsänderungen: 
Anträge auf Satzungsänderungen sind schriftlich vorzulegen und mit der Einladung zur 
Mitgliederversammlung an alle Mitglieder zu schicken. Sie bedürfen einer 2/3 Mehrheit, 
der, bei der Mitgliederversammlung anwesenden, Mitglieder. 
 
§14 
Auflösen des Vereins: 

1. Die Auflösung des Vereins ist nur mit Zustimmung einer 5/6 Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder einer, zu diesem Zweck einberufenem, 
Mitgliederversammlung möglich. In der Einladung ist auf den Zweck der 
Versammlung hinzuweisen. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zweckes fällt das Vermögen des Vereines an die Stadt Wedel, die es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke des Breitensportes zu verwenden 
hat. 

 
 



Inkrafttreten der Satzung: 
 
Diese Satzung tritt mit Gründung des Vereins in Kraft. 

   
 

 
 

 
 

 
 


